Erlauterung zur Anordnung uber das kirchliche Meldewesen
Kirchenmeldewesenanordnung (KMAO) - Neufassung

Die bisher geltende Anordnung uber das kirchliche Meldewesen (KMAO) war (in den west-
deutschen Dibzesen) seit den Jahren 1978 bzw. 1979 in Kraft.

Die seitherige Entwicklung der Technik z.B. der Einsatz zentraler Server (vgl. dazu 8 5 Abs.
2), die Neufassung der Anordnung Uber den kirchlichen Datenschutz (KDO) sowie der Beitritt
der ostdeutschen Didzesen mit Wirkung vom 1. Januar 1991 zum Verband der Didzesen
Deutschlands lieBen eine Neufassung, auch der KMAO, wiinschenswert erscheinen.

Bewahrte Regelungen wurden tbernommen (z.B. 8 1 — Mitgliedschaft). Die KMAO versteht
sich als die dem staatlichen Meldewesen entsprechende kirchliche Regelung.

Die Mitwirkungspflichten der Kirchenmitglieder (8 3) und die Zusammenarbeit der kirchlichen
Stellen mit den Meldebehdrden (8§ 4) sollen nicht nur der Richtigkeit und Vollstandigkeit der
Meldedaten dienen sondern auch zum Ausdruck bringen, dass die von den Meldebehdrden
Ubermittelten Daten — auch — kirchliche Daten sind.

Der Datenschutz ist grundséatzlich in der KDO geregelt, wenngleich einzelne Bestimmungen
datenschutzrechtliche Beziuige aufweisen (vgl. § 2 Abs. 1).

Die Bestimmung uber die Aufnahme der in den Kirchenbiichern (Matrikeln) zu dokumentie-
renden kirchlichen Amtshandlungsdaten (vgl. 8 5 Abs. 3) ist als programmatische Forderung
zu verstehen (soweit die bisher gefuhrten Gemeindemitgliederverzeichnisse diese Daten noch
nicht enthalten). Insbesondere wére winschenswert, diese Daten bei kinftigen kirchlichen
Amtshandlungen zu Gbernehmen.

Schliel3lich stellen sowohl die Prdambel als auch die Regelung uUber das Gemeindemitglieder-
verzeichnis (vgl. 8 5 Abs. 1, Abs. 4 sowie Abs. 6) klar, dass Herr der Daten — jeweils fur sei-
nen/ihren Bereich sowohl das Bistum als auch die Kirchengemeinde/Pfarrei sind.

Es kann angezeigt sein, dass sich Bistum und Kirchengemeinde/Pfarrei gegenseitig vorab
informieren, wenn solche Daten Dritten Ubermittelt werden sollen, wobei selbstverstandlich
die Ubermittlungsvorschriften der KDO zu beachten sind.

Diese Erlauterung wurde von der Kommission fir Meldewesen und Datenschutz des Verbands
der Dibzesen Deutschlands beschlossen.
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!Die staatlichen oder kommunalen Meldebehérden Uibermitteln der Katholischen Kirche in
ihrer Eigenschaft als offentlich-rechtliche Religionsgesellschaft zur Erfullung ihrer Aufgaben
nach MaRgabe der Meldegesetze Daten (Meldedaten). “Empfanger der Daten sind die (Erz-)
Bistimer und/oder fir ihren Bereich die Kirchengemeinden/Pfarreien.

In diesem Zusammenhang wird Folgendes angeordnet:

81 Mitgliedschaft

(1) Als Glied der katholischen Kirche im Sinne dieser Anordnung (Kirchenglied) gilt jeder, der
durch die Taufe in der katholischen Kirche oder durch Ubertritt von einer anderen Kirche oder
christlichen Religionsgemeinschaft oder durch Wiederaufnahme der Katholischen Kirche an-
gehort und nicht nach den Bestimmungen des staatlichen Rechts aus der Kirche ausgetreten
ist.

(2) Die Kirchengliedschaft wird vermutet, wenn die Daten des staatlichen oder kommunalen
Melderegisters entsprechende Angaben enthalten.

82 Datenschutz und andere Bestimmungen

(1) Die Anordnung Uber den kirchlichen Datenschutz (KDO) in der jeweils geltenden Fassung
sowie bereichsspezifische Regelungen sind zu beachten.

(2) Die kirchenrechtlichen Regelungen zur Fuhrung der Kirchenbuicher werden durch diese
Anordnung nicht berthrt.

83 Mitwirkungspflichten der Kirchenglieder

(1) Die Kirchenglieder sind verpflichtet, sich bei der zustdndigen Meldebehdrde bei der Grin-
dung eines neuen oder eines weiteren Wohnsitzes anzumelden.

(2) Die Kirchenglieder sind verpflichtet, bei den Meldebehérden ihre Bekenntniszugehoérigkeit
anzugeben.

(3) 'Das Erzbistum und die Kirchengemeinde/Pfarrei sind berechtigt, Daten (Meldedaten und
kirchliche Daten) von dem Kirchenglied unmittelbar anzufordern; das Kirchenglied ist ver-
pflichtet, die Daten mitzuteilen. *Durch erzbischéfliche Anordnung kann festgelegt werden,
dass das Kirchenglied auch verpflichtet ist, sich bei der zustandigen kirchlichen Stelle anzu-
melden.

84 Zusammenarbeit mit den Meldebehorden

(1) Die zustandigen kirchlichen Stellen, insbesondere die Kirchengemeinden/Pfarreien sind
verpflichtet, gespendete Taufen, Wiederaufnahmen und Ubertritte zur Katholischen Kirche
den Meldebehérden mitzuteilen.

(2) Ist in den Melderegistern der Meldebehérden die Angabe Uber die Bekenntniszugehorig-
keit von Kirchengliedern falsch oder fehlt sie ganz, so haben die zustandigen kirchlichen Stel-
len die Berichtigung oder Erganzung zu veranlassen.

(3) *Wwird festgestellt, dass ein Kirchenglied seiner staatlichen Meldepflicht ganz oder teilwei-
se nicht nachgekommen ist, so ist dieses aufzufordern, die veranlasste Meldung nachzuholen.
2Auf etwaige ordnungsrechtliche Folgen ist hinzuweisen.

Der Di6zesandatenschutzbeauftragte der norddeutschen Bistimer
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(4) Werden von der staatlichen Meldebehdrde Daten eines nachweislich verstorbenen Kir-
chenglieds ubermittelt, soll die Meldebehdrde vom Tod des Kirchenmitglieds verstandigt wer-
den.

8 5 Gemeindemitgliederverzeichnis

(1) 'Zur Fuhrung eines Gemeindemitgliederverzeichnisses sind das Erzbistum und die Kir-
chengemeinde/Pfarrei befugt. *Die Kirchengemeinde/Pfarrei ist dazu verpflichtet.

(2) 'Das Gemeindemitgliederverzeichnis kann im Weg der elektronischen Datenverarbeitung
gefuhrt werden. “Dies kann auch von zentralen kirchlichen Rechenzentren besorgt werden.

(3) 'Das Gemeindemitgliederverzeichnis enthélt die fir die Erfullung des kirchlichen Auftrags
erforderlichen Meldedaten. “Es enthalt ferner kirchliche Daten, die sich aus den Kirchenbii-
chern (Matrikeln) ergeben, insbesondere Daten uber Taufe, Erstkommunion, Firmung, Trau-
ung, Weihe und Profess sowie uber Aufnahme und Wiederaufnahme von Kirchenmitgliedern.

(4) Diese Daten werden zwischen den Stellen, welche das Gemeindemitgliederverzeichnis
fuhren, ausgetauscht.

(5) Auskunfts- und Ubermittlungssperren miissen ihrem Zweck entsprechend beachtet wer-
den.

(6) 'Das Erzbistum kann die Daten aller Gemeindemitgliederverzeichnisse in seinem Bereich
erheben, verarbeiten oder nutzen.

’Die Kirchengemeinde/Pfarrei kann nur die Daten des Gemeindemitgliederverzeichnisses ih-
res Bereichs erheben, verarbeiten oder nutzen.

3Der Generalvikar regelt die Zugriffsberechtigung fiir das Gemeindemitgliederverzeichnis des
Erzbistums durch Ausfuhrungsvorschrift nach Mal3gabe der Prinzipien der KDO, insbesondere
dem Prinzip der Erforderlichkeit und der Datensparsamkeit.

“Fur den Bereich der Kirchengemeinde/Pfarrei regelt dies der Pfarrer bzw. der verantwortliche
Leiter.

86 Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt am 1. November 2005 in Kraft; zum gleichen Zeitpunkt wird die An-
ordnung Uber das kirchliche Meldewesen (Kirchenmeldewesenanordnung — KMAO) vom 1.
Januar 1991 aufgehoben.

Der Di6zesandatenschutzbeauftragte der norddeutschen Bistimer



Datenubermittlung
Im Zusammenhang mit den Fusionen der Kirchengemeinden

Amtsblatt des Erzbistums Berlin vom 1. Oktober 2003, Nr. 145, Seite 109

Die Ubermittlung der personenbezogenen Daten der aufzulésenden Kirchengemeinde an die
neu umschriebene Kirchengemeinde ist 3 Monate vor dem festgesetzten Fusionstermin zulas-
sig, damit die neu zu strukturierende Kirchengemeinde ihre Seelsorge und Organisation vor-
bereiten kann.

Die Datenubermittlung darf nur nach Anforderung des Pfarrers oder des vom Erzbischof mit
der Leitung der Kirchengemeinde betrauten Geistlichen der neu umschriebenen Kirchenge-
meinde erfolgen.



	Erläuterung zur KMAO
	Anordnung über das kirchliche Meldewesen - KMAO -
	Präambel
	§ 1 Mitgliedschaft
	§ 2 Datenschutz und andere Bestimmungen
	§ 3 Mitwirkungspflichten der Kirchenglieder
	§ 4 Zusammenarbeit mit den Meldebehörden
	§ 5 Gemeindemitgliederverzeichnis
	§ 6 Inkrafttreten

	Datenübermittlung im Zusammenhang mit den Fusionen der Kirchengemeinden

